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Verordnung  des  Gemeinderates  der  Gemeinde  Ennsdorfvom  4.

Dezember  2025  betreffend  die  Verhütung  der  Verbreitung  übertragbarer

Krankheiten  durch  das  Überhandnehmen  von  Ratten

Au'f  Grund  des  9 33 Abs  1 Niederösterreichische  Gemeindeordnunß  1973,  LGBl  1000-I  idF

LGB(1000-9  wird  verordnet:

u 1-  Anwendungsbereich

(1 )ZurVerhütung  derVerbreitung  übertragbarer  Krankheiten  durch  das  Überhandnehmen

von  Ratten  sind  Ratten  im Gemeindegebiet  planmäßig  zu bekämpfen.

(2) Die Bekämpfung  hat auf  jenen  Grundstücken  zu erfolgen,  auf  denen  Rattenbefall

festgestellt  wurde  oder  wegen  der  Reinlichkeitsverhä(tnisse,  des Zustandes  der

Bautichkeiten  oder  der  Lage  der  Grundstücke  die  Gefahr  eines  Rattenbefalls

anzunehmen  ist.

(3)  Die zur Rattenvertitgung  erforderlichen  Maßnahmen  können zur Sicherung des

ErfoLges auch auf die von der RattenpLaBe nicht befalLenen Häuser oder Grundstücke

erstreckt  werden.

u 2 - Feststellunß  des  Rattenbefalls

(1) zur  FeststelLung,  ob ein RattenbefaLl  vorliegt,  können  Gemeindeorgane  Oder VOn

diesen  betraute  Personen  auf  bebauten  Grundstücken  einschließLich  der  HauskanäLe,

Senkgruben,  unterirdischen  Gän@e, GewöLbe,  sonstigen AnLa@en und Einrichtungen

sowie  der  Gärten,  Uferböschungen,  Gräben  und Dämme,  Nachschau  haLten.

O 3 -Betrauung  der  Schädlingsbekämpfer

Wird  das  übermät3ige  Auftreten  von  Ratten  festgesteLLt,  so kann  der  Bürgermeister  einen

befugten  SchädLingsbekämpjer  betrauen.
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4 - Allgemeine  Pflichten  der  SchädLingsbekämpfer

(1) Die mit  der  Rattenbekämpfung  betrauten  Personen  sind  dazu  verpfLichtet,  die
Schadhaftigkeit  von  BauLichkeiten  und  die  Verunreinigung  von  Grundstücken,  durch  die
das  Aufkommen  von  Ratten  begünstigt  wird,  aufgrund  eigener  Wahrnehmung
unverzüglich  dem  Bürgermeister  anzuzeigen.

6 - Pflichten  der Eigentümer,  Mieter, Pächter, NutzunBsberechtigten  und Verwa(ter

(1) Die Eigentümer  (Miteigentümer)  von bebauten  und unbebauten  Grundstücken,
alLenfaLls  bestelLte  Bevo(Lmächtigte  (Verwa(ter)  sowie  Mieter,  Pächter  und sonstige
Nutzungsberechtigte  haben  den  mit  der  Durchführung  der  Rattenbekämpfung
(Nachschau)  betrauten  Personen  alLe für  die FeststelLung  von Rattenbefal(  und die
RattenbekämpTung  erforderlichen  Auskümte  zu  erteilen,  ihnen  das  Betreten  der
Grundstücke  und  Baulichkeiten  zu gestatten,  sie  bei  ihrer  Tätigkeit  zu unterstützen  und
sich  den  von  ihnen  getroffenen  Vorsichtsmaßnahmen  entsprechend  zu verhalten.  Sie
sind  auch  dazu  verpflichtet,  für  die  Einhaltung  der  Anordnungen  und
Vorsichtsma13nahmen  durch  andere  Personen  zu sorgen.

(2) Auf  den  Grundstücken,  auf  denen  die Rattenbekämpfung  durchgeführt  wird,  sind
NahrungsmitteL  und  SpeiseabfälLe  sorgfäLtig  zu verwahren  und  zu beseitigen;  die  für  die
KöderausLegung  bestimmten  Plätze  sind  möglichst  zu meiden.  Aufsichtspersonen  haben
darauf  zu achten,  dass  Kinder  durch  ausgelegte  Köder  nicht  gefährdet  werden.  Haustiere
sindsozuhalten  dasssiedurchKöderundRattenkadavernichtgeschädigtwerden.

(3)  Die  Durchführurig  der  BekämpTung  und  die  Köderauslegung  sind  dem
SchädLingsbekämpfer  durch  die Eigentümer  (Miteigentümer),  deren  BevolLmächtigte
(Verwalter)  oder durch Mieter, Pächter  und sonstige  Nutzungsberechtigte  zu bestätiBen.

(4) Die  Kosten  der  Bekämpfungsmaßnahmen  einsch1ie131ich  der  Nachschau  sind  im Fa(le
der  Eigennutzung  von  den  Eigentümern  (Miteigentümern)  des  Grundstückes  oder  der
Baulichkeit  zu  tragen,  sonst  von  den  Mietern,  Pächtern  oder  sonstigen
Nutzungsberechtigten.

(5)  Bei  Häusern  mit  vermieteten  Wohnungen,  Wohnungsteilen  oder
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!g 7 - Verwa(tungspo(izeiLiche  Aufträge

Wird  das  Überhandnehmen  der  Ratten  durch  den  schadhaften  Bauzustand  von

Hauskanälen,  Aborten,  Senkgruben,  StalLungen  und sonstigen  BauLichkeiten,  durch  die

Ansammlung  von  Schmutz  und Unrat  auf verbauten  oder  unverbauten  Grundstücken

Oder  durCh  Einrichtungen,  die der  erforderlichen  ReinliChkeit  entbehrerl  begÜnstigt,  kann

der Bürgermeister  mit Bescheid  dem Eigentümer  (den Miteigentümern),  im FalLe der

Verwaltun@  von Liegenschaften durch BevolLmächti@te  (Verwalter) aber diesen, den

Auffra@ erteilen, binnen einer angemessenen Frist auf eigene Kosten das zur Beseitigung

des Übelstandes  Erforderliche  zu veranlassen.

8 - Ersatzvornahme

(1 ) Kommen  die in O 7 genannten  Personen  den ihnen  nach  dieser  Vorschrift  obliegenden

PfLichten  nicht  rechtzeitig  nach,  so sind die erforderLichen  MaBnahmen  auf ihre Kosten

und  Gefahrvon  Amts  wegen  durchzuführen.

(2) Die Wirksamkeit  der  nach  ä 7 erlassenen  Bescheide  wird  durch  einen  Wechse(  in der

Person  deS Eigentümers  (jedeS  Miteigentümers)  Oder  dessen  Bevollmächtißten

(VerwaLters)  nicht  berührt.

9 - Strafbestimmung

Wer  eine Bestimmun@  dieser Verordnung nicht  befolgt, begeht eine

Verwaltungsübertretung.

10 - Schlussbestimmunß

DieSe Verordnung  tritt  gemäß  U59 AbS. 1 Nö Gemeindeordnun@  1973  i.d.ß.F. mit dem

Ablauf  der  zweiwöchigen  Kundmachungsfrist  in Kraft.

Der Bürgerm  ster

DanieL  Lachmayr
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